
GZ. RV/7400028/2017

BESCHLUSS

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Mag. Eva Woracsek in der
Beschwerdesache Bf, AdresseBf, vertreten durch PERLOGIS Mag. Franz Harrand
Wirtschaftstreuhand GmbH, Bahnstraße 7, 2345 Brunn am Gebirge, über die Beschwerde
vom 11.01.2016 gegen den Bescheid der belangten Behörde (Magistrat der Stadt
Wien - Magistratsabteilung 6 - Dezernat Abgaben und Recht, Referat Landes- und
Gemeindeabgaben) vom 09.12.2015, GZ1 betreffend Haftung für die GmbH wegen
Rückständen an Kommunalsteuer iHv € 5.067,59 für den Zeitraum 10-12/2014 den
Beschluss gefasst:

I. Der Vorlageantrag vom 21.03.2016 wird gemäß § 264 Abs. 4 lit. d BAO i. V. m. § 256
Abs. 3 BAO als gegenstandslos erklärt.

Die Beschwerdeverfahren werden eingestellt.

II. Gegen diesen Beschluss ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG und Art. 133 Abs. 9 B-VG
i.V.m. § 25a VwGG eine (ordentliche) Revision nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

 

Mit Schreiben vom 11.10.2016, eingegangen bei der belangten Behörde
am 13.10.2016, gab die steuerliche Vertretung des Beschwerdeführers bekannt, dass der
Vorlageantrag vom 21.03.2016 zurückgezogen wird.

Rechtsgrundlagen

§ 256 BAO lautet: 

§ 256. (1) Beschwerden können bis zur Bekanntgabe (§ 97) der Entscheidung über die
Beschwerde zurückgenommen werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder mündlich zu
erklären.
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(2) Wurden Beitrittserklärungen abgegeben, so ist die Zurücknahme der
Bescheidbeschwerde nur wirksam, wenn ihr alle zustimmen, die der Beschwerde
beigetreten sind.

(3) Wurde eine Beschwerde zurückgenommen (Abs. 1), so ist sie mit
Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder mit Beschluss (§ 278) als gegenstandslos zu
erklären.

§ 264 BAO lautet:

§ 264. (1) Gegen eine Beschwerdevorentscheidung kann innerhalb eines Monats ab
Bekanntgabe (§ 97) der Antrag auf Entscheidung über die Bescheidbeschwerde durch
das Verwaltungsgericht gestellt werden (Vorlageantrag). Der Vorlageantrag hat die
Bezeichnung der Beschwerdevorentscheidung zu enthalten.

(2) Zur Einbringung eines Vorlageantrages ist befugt

a) der Beschwerdeführer, ferner

b) jeder, dem gegenüber die Beschwerdevorentscheidung wirkt.

(3) Wird ein Vorlageantrag rechtzeitig eingebracht, so gilt die Bescheidbeschwerde
von der Einbringung des Antrages an wiederum als unerledigt. Die Wirksamkeit
der Beschwerdevorentscheidung wird durch den Vorlageantrag nicht berührt. Bei
Zurücknahme des Antrages gilt die Bescheidbeschwerde wieder als durch die
Beschwerdevorentscheidung erledigt; dies gilt, wenn solche Anträge von mehreren hiezu
Befugten gestellt wurden, nur für den Fall der Zurücknahme aller dieser Anträge.

(4) Für Vorlageanträge sind sinngemäß anzuwenden:

a) § 93 Abs. 4 und 5 sowie § 245 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 5 (Frist),

b) § 93 Abs. 6 und § 249 Abs. 1 (Einbringung),

c) § 255 (Verzicht),

d) § 256 (Zurücknahme),

e) § 260 Abs. 1 (Unzulässigkeit, nicht fristgerechte Einbringung),

f) § 274 Abs. 3 Z 1 und 2 sowie Abs. 5 (Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung).

(5) Die Zurückweisung nicht zulässiger oder nicht fristgerecht eingebrachter
Vorlageanträge obliegt dem Verwaltungsgericht.

Gegenstandsloserklärung

Da der Vorlageantrag zurückgenommen wurde, hat das Bundesfinanzgericht
diesen gemäß § 256 Abs. 3 BAO i. V. m. § 264 Abs. 4 lit. d BAO mit Beschluss als
gegenstandslos zu erklären.
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Die Zuständigkeit des Berichterstatters ergibt sich unbeschadet der ursprünglich
beantragten Senatsentscheidung aus § 272 Abs. 4 BAO. Die ursprünglich beantragte
mündliche Verhandlung konnte gemäß § 274 Abs. 3 BAO entfallen.

Hierdurch gilt die Beschwerde vom 11.01.2016  gegen den Haftungsbescheid vom
09.12.2015 (GZ1) als durch die Beschwerdevorentscheidung vom 07.03.2016 (GZ2)
erledigt.

Das Beschwerdeverfahren wird eingestellt.

Revisionsnichtzulassung

Gemäß Art. 133 Abs. 4 und Abs. 9 B-VG i. V. m. § 25a VwGG ist gegen diesen Beschluss
eine (ordentliche) Revision nicht zulässig. Es handelt sich um keine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung, da sich die Rechtsfolge unmittelbar aus dem Gesetz ergibt.

 

 

 

Wien, am 21. Februar 2017

 


